
Gemeinde Garlstorf
Am Brink 2 - 21376 Garlstorf

T el.: 041721 8625 ßaxz 041721 5251
geme indebuero@garlstorf. de

Hundesteuersatzung der Gemeinde Garlstorf

$1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. Näheres regelt $ 3.

s2
Steuerpflicht

Steuenpflichtig ist die Hundehalterin/der Hundehalter. Als Hundehalterin/Hundehalter gilt, wer einen

Hund oder mehrere Hunde in ihrem/seinem Haushalt oder Betrieb, ihrer/seiner Institution oder

Orgarrisation für Zwecke der persönlichen Lebensftihrung aufgenommen hat oder einen Hund im
Interesse einer juristischen Person hält. Als Hundehalterlin gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder

Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlemen hält, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass cler Hund in der Bundesrepublik bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird.
Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, die Verwahrung, das Anlernen oder die

Haltung auf Probe den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

Alle rrach Absatz 1 aufgenommenen oder gehaltenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam

gehaltten. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie

Gesarntschuldner.

$3
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag auf die Aufnahme nach $ 2 Abs. 1 folgenden

Kalendermonats, in dem der Hund in den Haushalt, den Betrieb, die Institution oder die Organisation

aufgenommen worden ist, frühestens jedoch mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in

dem der Hund drei Monate alt wird.

Bei Hlunden, die der Halterin/dem Halter durch Geburt von einer von ihr/ihm gehaltenen Hündin

zuwachsen, entsteht der Steueranspruch erst mit dem Ersten des Monats, der auf den Tag folgt, an

dem <ler Hund drei Monate alt geworden ist.

Bei Htunden, deren Halten bereits in der Gemeinde Garlstorf oder einer anderen Kommune besteuert

worden ist, entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des auf die Aufnahme folgenden Monats.

Begirrnt das Halten bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so entsteht der Steueranspruch mit
diesem Tae.

(1)

(2)
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(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder abgeschafft
wird, abhandenkommt oder verstirbt. Das Gleiche gilt, wenn die/der Hundehalter/in aus dem

Gemeindegebiet wegzieht.

(3) Die Steuer wird ftir ein Kalenderjahr oder - wenn der Steueranspruch erst während des Jahres

entsteht - für den Rest des Kalenderjahres festgesetztund erhoben.

(4) Die Hundesteuer kann gem. $ 13 Abs. 1 NKAG mit anderen Abgaben der Gemeinde Garlstorf auf
einem Bescheid festgesetzt werden.

(5) Für dliejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr
zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden.
Für däe Steuerpflichtigen treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen

Rechlswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen

wäre. Bei Anderungen, die den Steueranspruch betreffen, wird immer ein schriftlicher
Steuerbescheid erteilt.

s4
Steuermaßstab und Steuersätze

Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Die Steuer beträgt jährlich:

a) für den ersten Hund 48,00 €

b) für den zweiten Hund 72,00 €

c) für jeden weiteren Hund 108,00 €
d) ftir jeden geftihrlichen Hund 600,00 €.

Geftilrrliche Hunde nach im Sinne der Satzung sind diejenigen Hunde, die eine gesteigerte

Aggressivität aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Hund

- Ivlenschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das nattirliche Maß hinausgehende

Kampfbereitschaft , Angrifßlust oder Schärfe gezeigl hat
oder

- auf Angriffslust, auf über das natürliche Maß hinausgehende Karnpfbereitschaft oder Schärfe

oder auf ein anderes in der Wirkung gleichstehendes Merkmal gezüchtet, ausgebildet oder

abgerichtet ist

und die Fachbehörden die Geftihrlichkeit des Hundes nach $ 7 des Niedersächsischen Gesetzes

iiber das Halten von Hunden Q.,lHundG) festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund ab dem

Ilrsten des Monats, in dem die Geftihrlichkeit festgestellt wird, entsprechend $ 4 Abs. 1

lluchstabe d) zu besteuern.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen ($$ 3 und 7), werden bei Berechnung der Anzahl der

gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, ftir die eine Steuerermäßigung gewährt ($ 6) wird,
werden als Ersthund berücksichtist.

(1)

(2)
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$s
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

Eine liteuerbefreiung nach $ 7 wird nur gewährt, wenn der Hund für den angegebenen

Verwendungszweck geeignet ist.

Der Antrag auf Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung ist schriftlich zu stellen. Die Steuerbefreiung
oder Siteuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der
Antrag der Samtgemeinde Salzhausen zugegangen ist und die Voraussetzungen für die
Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung vorliegen.

(3) Eine liteuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach $$ 6 und 7 wird nur gewährt, wenn

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind. Diesbezüglich
müssen entsprechende Nachweise wie Belege, Ausbildungspapiere und/oder Prüfungszeugnisse
des Hundes vorgelegt werden,

der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft worden ist und

für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume

vorhanden sind.

4. der Hund zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welchen von dem nächsten bewohnten

Gebäude mehr als 300 m entfernt liest.

Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, so ist dies der

Samtgemeinde Salzhausen innerhalb von 14 Tagen nach deren Wegfall schriftlich mitzuteilen.

$6
Steuerermäßigung

Die Steuer ist auf schriftlichen Antrag auf die Hälfte der in $ 4 Abs. 1 angegebenen Sätze zu

ermäflisen.

(2) Für dlie Haltung geftihrlicher Hunde im Sinne $ 4 Abs. 2 wird keine Steuerermäßigung gewährt.

$7
Steuerfreiheit / Steuerbefreiung

(1) Bei Personen, die sich nicht länger als nrrei Monate im Gemeindegebiet auflialten, ist das Halten

derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen

Gemerinde innerhalb der Bundesrepublik versteuern oder dort steuerfrei halten.

(2) Eine Steuerbefreiung ist auf schriftlichen Antrag zu gewähren für das Halten von

(1)

(2)

2.

3.

(4)

(l)
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1. Jagdgebrauchshunden (Fährtenhunden), die eine Jagdprüfung abgelegt haben undjagdlich
verwendet werden;

Hunden, die in Einrichtungen und von Behörden

des Zolls,
der Polizei oder
des Bundesgrenzschutzes

aus dienstlichen Gründen verwendet werden sowie nach deren Dienstende;

Flunden, die als
- Sanitätshunde,
- Schutzhunde oder
- Rettungshunde

von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten verwendet werden und die daftir
vorgesehene Prüfung abgelegt haben. Die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen des

F'rüfungszeugnisses nachzuweisen. Die Verwendung des Hundes ist in geeigneter Weise

nachzuweisen. Die Steuerbefreiung gilt auch nach dem Dienstende;

Hunden, die in Tierheimen untergebracht sind;

5. Ellindenführhunden, die von blinden Personen gehalten werden;

6. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind und ausschließlich

für diesen Zweckverwendet werden.

llilflose Personen sind solche, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen

,B"r rraG" oder rrHtt bgsitzgn.

Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht

lverden.

s8
Fälligkeit der Steuer

(1) DieSteuerwirdinvierteljährlichenTeilbeträgenzum15.02.,15.05., 15.08.und15.11.einesjeden
Jahres fiillig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach $ 3 Abs. 4 festgesetzter Teilbetrag innerhalb

eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fiillig.

(2) Die Zahhngder Jahressteuer kann auch zum 01.07. eines jeden Jahres erfolgen. Eine Anderung ist

dann.jedoch erst ab dem Folgejahr möglich.

(3) Nach:zahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides,

Erstafiungsbeträge mit der Bekanntgabe des Bescheides füllig.

2.

3.

l+.

Seite 4 von 7



Gemeinde Garlstorf
Am Brink 2 ^ 21376 Garlstorf

T el.: 04172 I 8625 F axz 04172 I 5251
gemeindebuero@garl storf. de

se
Sicherung und Überwachung der Steuer

(1) Die Flundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach der

Aufnahme oder - wenn der Hund ihr/ihm durch Geburt von einer von ihr/ihm gehaltenen Hündin
zugewachsen ist - innerhalb von 14 Tagen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der

Samtgemeinde Salzhausen schriftlich anzumelden.

In den Fällen des $ 2 Absatz 7 Satz 4 muss die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag,

an dem der Zeitraum von 2 Monaten überschritten worden ist, erfolgen. In den Fällen des $ 3 Absatz

1 ist eine Anmeldung innerhalb von 14 Tagen des auf den Zuzug folgenden Monats vorzunehmen.

Bei der Anschaffung eines Hundes sind bei der Anmeldung der Name und die Anschrift der

VoreiLgentümerin/des Voreigentümers oder der vorigen Hundehalterin/des vorherigen Hundehalters,

Alter und Anschaffunssdatum des Hundes anzuseben.

Bei der Anmeldung ist immer die Rasse bzw. der Typ des Hundes anzugeben.

Sofern dem Hund ein Chip implantiert wurde, ist bei der Anmeldung die Chip.-Nr. mitzuteilen.

Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob nach dem NHundG die Gefiihrlichkeit des Hundes festgestellt

und eine entsprechende Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern dies der Fall ist, ist eine entsprechende

Erlaubnis in Kopie der Anmeldung beizufügen. Wird die Gefiihrlichkeit des Hundes erst nach der

Anmeldung festgestellt, so ist die entsprechende Erlaubnis sofort der Samtgemeinde Salzhausen

vorzulegen.

(2) Nach der Anmeldung wird für jeden angemeldeten Hund eine Hundesteuermarke ausgegeben, die

bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden muss.

(3) Wer den Hund bisher gehalten hat, muss den Hund innerhalb von 14 Tagen, nachdem

- sie/er den Hund veräußert hat,

- sie/er den Hund sonst abgeschaffthat,
- der Hund abhandengekommen ist,
- der Hund verstorben ist oder
- die Halterin/der Halter aus der Gemeinde verzogen ist,

bei der Samtgemeinde Salzhausen schriftlich abmelden.

Zur Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunktes der An'bzw. Abmeldung sind entsprechende

NachLweise durch die Hundehalterin/den Hundehalter vorzulegen. Im Falle der Abgabe des Hundes

an eine andere Person sind bei der Abmelduns der Name und die Anschrift dieser Person und das

Abgabedatum anzugeben.

(4) Kommt die Hundehalterin / der Hundehalter trotz Aufforderung mit Fristsetzung ihrer / seiner Pflicht
zur An- oder Abmeldung nicht nach, kann der Hund von Amts wegen an- oder abgemeldet werden.
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(5) Die Hundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Samtgemeinde Salzhausen

die giiltige Hundesteuermarke auf Verlangen vorzuzeigen.

Bei Verlust der gültigen Hundesteuermarke wird der Hundehalterin/dem Hundehalter eine neue

Hundesteuermarke zur Verfiigung gestellt.

(6) Die Flundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftraglen der Samtgemeinde Salzhausen

auf Nachfrage wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse bzw. den Typ und die Anzahl der
gehaltenen Hunde und deren Versteuerung zu geben.

(7) Hundlehalter/innen, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter/innen sind verpflichtet, den

Beauftragten der Samtgemeinde Salzhausen bei der Durchfi.ihrung von Hundebestandsaufnahmen

wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse bzw. den Typ und die Anzahl der gehaltenen Hunde zu

erteilen.

(8) Sofern eine andere Person als die Hundehalterin/der Hundehalter den Hund umherlaufen lässt oder

ausführt, so treffen die Verpflichtungen der Absätze 5 bis 7 auch diese Person.

(9) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach $ 2 Abs. I aufgenommen hat, ist verpflichtet, der

Samtgemeinde Salzhausen die zur Feststellung eines ftir die Besteuerung der Hundehaltung

erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die

Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele fiihrt oder keinen Erfolg verspricht,
sind auch andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter verpflichtet,
der Samtgemeinde Salzhausen auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb,
Institution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Auskunft zu efteilen ($ 11 Abs. I
Nr.3aNKAG i. V. m. $ 93 AO).

s10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von $ 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtferlig

1. entgegen $ 5 Absatz (4) der Samtgemeinde Salzhausen den Wegfall der Steuerbefreiung oder -
ermäßigung nicht fristgerecht mitteilt,

entgegen $ 9 Absätze (1) bis (3) seine Meldepflichten nicht erfiillt,

entgegen $ 9 Absatz (5) Satz l, Absätze (6) und (7) den Beauftragten der Samtgemeinde

Salzhausen auf Nachfrage die Steuermarke nicht vorzeigt oder keine, oder nicht

wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,

entgegen g 9 Absatz (8) die ihr/ihm obliegenden Pflichten nach $ 9 Absätze (5) bis zu (7) nicht

erftillt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß $ 18 Abs. 3 NKAG mit einer Geldbuße geahndet werden.

2.

J.

L
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s11
Datenverarbeitung

Die zur Ermittlung der Steuerpfliclf., zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Hundesteuer

nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten werden von der
Samtgemeinde Salzhausen gemäß Artikel 6 Abs. I Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Verbindung mit $ 1 Abs. 6 und $ 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes i. V. m.

$ I I NKAG und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und

verarbeitet. Eine Datenerhebung beim Vollstreckungsgericht, beim Amtsgericht (Grundbuch), beim

Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (Katasteramt), bei den

Sozialversicherungsträgern, der Rentenversicherung und bei den für das Einwohnermeldewesen,

Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Dienststellen der Samtgemeinde

Salzhausen und anderer Städte und Gemeinden erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den

Steuerpflichtigen nicht ntm Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht ($ 93 Abs. l S. 3 AO).

Erhobene Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuerfestsetzung, -

erhebung und -vollstreckung nach dieser Satzung oder zur Durchftihrung eines anderen

AbgzLbenverfahrens, das dieselbe/denselben Abgabenpflichtige/n betrifft, verarbeitet werden.

Technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach

Artikel 25 und 32 DSGVO sind getroffen worden. Die personenbezogenen Daten werden zur
Erfiillung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gemäß der AO, dem NKAG bzw. der Verordnung
über die Aufstellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte

der Kommunen des Landes Niedersachsen in der Reeel nach 10 Jahren selöscht.

$12
Inkrafttreten

Diese Satzung in dieser Fassung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige

Hundesteuersatzung vom 73.12.2006 in seiner zurzeit gültigen Fassung außer Kraft.

Garlstorf, den 09. Oktober 2023

Thorsten Voigts
stellvertr. Bürgermeister

(1)

(2)

Büreermeister
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